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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1951

Norm

ABGB §1170a

Rechtssatz

Ein Kostenvoranschlag liegt nicht schon dann vor, wenn der Preis einer größeren Arbeit in verschiedene

Teilpauschalpreise aufgegliedert ist, sondern nur bei einer Aufgliederung der Preiserstellung nach Menge, Art, dem

Preis des Materials, Entlohnung der erforderlichen Arbeitsstunden, Regiezuschläge usw. Über die Beurteilung von

Richtpreisen.
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